
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/1/21 88/07/0057
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13a;

AVG §58 Abs2;

AVG §63;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 84/10/0033 E 18. Juni 1984 RS 2

Stammrechtssatz

Eine Belehrung über den Inhalt der Begründung einer Berufung kommt nicht in Betracht.

Schlagworte

Verfahrensgrundsätze im Anwendungsbereich des AVG Offizialmaxime Mitwirkungspflicht Manuduktionspflicht
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